
38 MBZ  3 | 2026

Gebührenordnung & Finanzen

Fast täglich erreichen uns im GOZ-Referat Be­
schwerden von Patienten, die mit überra­

schend hohen Faktoren in zahnärztlichen Rech­
nungen konfrontiert sind. Warum überraschend? 
Weil sie im Vorfeld nicht darüber informiert und 
sachgerecht aufgeklärt wurden. Eine solche Ver­
gütungsforderung ist unzulässig und braucht nicht 
bezahlt zu werden.

§ 2 GOZ sieht zwar die Möglichkeit vor, mit dem 
Patienten bzw. Zahlungspflichtigen eine „abwei­
chende Vereinbarung“ über die Höhe der Gebüh­
ren zu treffen, knüpft daran aber einige Vorausset­
zungen, die zwingend einzuhalten sind:
1.	Eine persönliche Absprache zwischen 
	 Zahnarzt und Patient.
2.	Die Information an den Patienten, 
	 dass die Erstattung nicht gewährleistet ist.
3.	Eine vor der Erbringung der Leistungen 
	 schriftlich geschlossene Vereinbarung.
4.	Aushändigen einer Kopie der vom Zahnarzt 	
	 und Patienten/Zahlungspflichtigen unter- 
	 schriebenen Vereinbarung.
Fehlt es an einer dieser Voraussetzungen, besteht 
keine Zahlungsverpflichtung seitens des Patienten.

Was muss persönlich mit dem Patienten 
besprochen werden?
Dem Patienten ist mitzuteilen, dass für die vorge­
sehenen Leistungen nicht das übliche Bemessen 
der Gebühren nach Schwierigkeit, Zeitaufwand 
oder Umständen bei Ausführung der Leistung er­
folgt, sondern die Vergütung unabhängig hiervon 
fest vereinbart wird und es daher für die fest 
vereinbarten Faktoren auch keine Begründung 
in der Rechnung (wie sonst bei Steigerungssatz­
erhöhungen) geben wird.

Der Patient muss ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass die Erstattung durch private Kosten­
träger oder die Beihilfe nicht gewährleistet ist. 

Beides, die erfolgte Aufklärung über Sinn und 
Zweck der Vergütungsvereinbarung einerseits 
wie auch der Hinweis zur Erstattung andererseits 
sind zu dokumentieren. Ein entsprechender Ver­
merk in der Patientenakte, z. B. „Patient über Ver­
gütungsvereinbarung aufgeklärt. Hinweis, dass 
Erstattung nicht gewährleistet ist, erteilt“ ist als 
Nachweis notwendig.

Die Vereinbarung über die abweichende Höhe 
der Vergütung muss schriftlich und vor der Erbrin­
gung der vorgesehenen Leistungen erfolgen. Es 
genügt nicht, etwa in einer Mehrkostenvereinba­
rung für Füllungsalternativen oder in einem Heil- 
und Kostenplan die erwarteten Faktoren aufzu­
führen. Vergütungsvereinbarungen sind generell 
zusätzlich zum Heil- und Kostenplan oder zu 
einer Mehrkostenvereinbarung schriftlich abzu­
schließen.

Damit diese schriftliche Vereinbarung dann auch 
rechtsgültig ist, muss sie sich inhaltlich auf die in 
§ 2 Abs. 2 GOZ genannten Angaben beschrän­
ken. Hinweise darauf, um wieviel das 3,5-fache 
überschritten wird und sich daraus möglicher­
weise ergebende Differenzbeträge sind unzu­
lässig. Sie können für den Zahlungspflichtigen 
irreführend sein und dadurch die Rechtsgültigkeit 
der Vergütungsvereinbarung zunichte machen. 

Daniel Urbschat 
GOZ-Referat
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Was ist zu beachten?

Steigerungsfaktor über 3,5

Zum Thema 
haben wir ausführliche 

Artikel im MBZ 3|21 sowie 
6|23 veröffentlicht. 

Informationen sowie ein 
Musterformular für eine 

Vereinbarung nach  
§ 2 Abs. 1 und 2 GOZ 
finden Sie auf unserer 

Homepage unter 

Ihre Fragen zur  
Vergütungsvereinbarung  

beantworten wir Ihnen gern:
Mail: goz@zaek-berlin.de

Tel. (030) 34 808 -113, -148




